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Mannheim, 23.12.2010 

Änderungen des AMNOG 
Arzneimittelmarkt-Neuordnungsgesetz 
 
 
Zum 1. Januar 2011 tritt das Arzneimittemarkt-Neuordnungsgesetz (AMNOG) in Kraft. 
Dadurch ergeben sich auch Anpassungen in PROKAS, die im Folgenden erläutert werden: 

 
 
Packungsgröße 
 
Beschreibung: 

Der Gesetzgeber hat festgelegt, dass Packungsgrößen auch als identisch gelten, wenn sie zwar 
nicht die gleiche Stückzahl/Menge haben, aber dem gleichen Packungsgrößenkennzeichen (N1, 
N2, N3) zugeordnet sind. Packungen mit dem Packungsgrößenkennzeichen N1 sind danach 
gegen andere Packungen mit dem Packungsgrößenkennzeichen N1 austauschbar. 
Verordnete Artikel, die über keine Normpackungsgröße verfügen dürfen weiterhin nur mit 
Rabattvertragsartikeln substituiert werden, die die gleiche Stückzahl/Menge haben. 
 

Umsetzung PROKAS: 
Die Aufbereitung der Rabattsubstitutionsdaten wurde entsprechend angepasst, so dass zum 1. 
Januar 2011 Rabattvertragsdaten entsprechend der AMNOG Regelung angezeigt werden. Hierzu 
wurde Ihnen auch eine neue Version (Version 2.7) des „Rabattvertrag Substitution“ Dialogs 
eingespielt. 
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Beschreibung: 
Nach der neuen Packungsgrößenverordnung, die ebenfalls am 1. Januar 2011 in Kraft tritt, 
werden die Packungsgrößenkennzeichen neu definiert. Hierbei muss der Packungsinhalt 
innerhalb eines definierten Bereichs liegen, um ein Normpackungskennzeichen zu erhalten. Aus 
diesem Grund verlieren zum 1. Januar 2011 viele Arzneimittel ihre Normpackungsgröße. Diese 
Arzneimittel sind bis zum 30. Juni 2011 weiterhin erstattungsfähig. 
 
Hinweis:  
Aufgrund der Kürze der Zeit kann es sein, dass zum 1.1.2011 noch nicht alle Hersteller für ihre 
sämtlichen Produkte die korrekten Daten geliefert haben. Es ist möglich, dass sich deshalb nach 
dem 1.1.2011 diesbezüglich noch Änderungen in den Daten und damit auch Änderungen in den 
zur Auswahl stehenden Artikeln ergeben. Prinzipiell ist es so, dass die Einstufung der 
Packungsgröße Herstellerangaben sind und nicht ohne Rücksprache mit diesen geändert werden 
dürfen. Awinta pflegt diese Daten nicht selbst, sondern bekommt diese – wie alle Softwarehäuser 
– von zentraler Stelle geliefert. 

 
Umsetzung PROKAS: 

Die Artikel, die zum 1. Januar 2011 ihre Normpackungsgröße verlieren, aber weiterhin 
erstattungsfähig bleiben (bis zum 30. Juni 2011) wurden als Artikelgruppe 19295 „KTP-Artikel 
110101“ eingespielt. Diese Artikel werden in der Artikelübersicht und dem Rabattvertrag-
Substitutionsdialog mit einem „Uhrensymbol“ (Artikel ist nur noch zeitlich begrenzt abgabefähig) 
gekennzeichnet. Die Artikel werden in PROKAS weiterhin mit ihrer „alten“ Normpackungsgröße 
angezeigt. 
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Indikationsbereich 
Beschreibung: 

Künftig ist es für den Austausch ausreichend, wenn verordnetes und abzugebendes Arzneimittel 
„für ein gleiches Anwendungsgebiet“ zugelassen sind. 
 

Umsetzung PROKAS: 
Auch hier wurden die Aufbereitung der Rabattsubstitutionsdaten entsprechend angepasst. Ferner 
ist beim Start des Rabattvertrag-Substitutionsdialogs die Taste „nur indik.-gleiche“ 
Standardmäßig nicht aktiviert, d.h. es werden sowohl indikationsabdeckende Artikel, als auch 
Artikel mit nur einer übereinstimmenden Indikation angezeigt. Durch das Drücken der Taste wird 
die Anzeige auf indikationsabdeckende eingeschränkt.  

 

 

Original versus Importe 
Beschreibung: 

Bei der Berechnung des Preisabstandes von Original zu Reimport müssen ab 1.Januar 2011 
auch die Herstellerabschläge berücksichtigt werden, sofern der AVP größer 100€ ist. 
 

Umsetzung PROKAS: 
Die Berechnung des Preisabstandes wurde entsprechend angepasst. Die Anzeige im „Alternativ-
Abgabe“ Dialog an der Bildschirmkasse und in der Artikelübersicht erfolgt mit der neuen 
Berechnungsformel. 
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Kassenrabatt 
Ferner wurde der Kassenrabatt zum 1. Januar auf 2,05 € angepasst. 


